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8. Jahrgang. Nr 8. 23 Sebr. 1922

Schweizer-Schule
Wochenblatt der latholisqen Schulvereintgungen der Schweiz.

ver ..PSdagogtschen vlütter" 29. Jahrgang.

Kür die
5chrlftleittmg des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern, Billenstr. i4

21.66 Tetephon 21.66

Beilagen zar 5chwelzer-5chnle:

voltteschnle — Mittelschule
Vie Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle
Eberle Lc Rickenbach, Einsiedeln

Jnseratenannahme: Publicitas Luzern
Schweizerische Annoncen-Expedition ANien-Belellschast

JahreîpreiS Fr. U>.— — bei der Post bestellt Ar. 10.20
(Theil IX 0,tS?> (Ausland Portozulchlagl. JnsertionspreiS: IS Rp. per uuu Ispaltig.

Inhalt: Mädchenhändel. — f Rektor E, Ribeaud, Luzern. — Thurgauer Brief. — Krankenkasse. —
Schulnachrichten. — Hilfskasse für Haftpflichtsälle. — Bücherschau. — Inserate.

Beilage: Volksschule Nr. 4.

Von

Bekanntlich haben nicht nur die Großen
zuweilen Händel, sondern auch die Kleinen.
Das weiß jeder Familienvater und jeder
Lehrer, und überhaupt jeder Mensch, der
sich an seine Jugend zurückerinnert. Es ist
aber ein Unterschied zwischen den Händeln
der Großen und der Kleinen. Bei den
Großen mischt sich in der Regel niemand
drein, wenn sie nicht gewisse Schranken über-
schreiten und je größer diese Großen sind,
umso kleiner wird die Lust zur Einmischung.
Anders bei den Kleinen. Es ist interessant,
zu beobachten, wie ängstlich die Erwachsenen
darauf ausgehen, die Kinder zum Frieden
anzuhalten, während sie selbst sich kaum
etwa eine durchaus notwendige Atempause
zwischen zwei Händeln gönnen. Das kommt
wohl daher, weil sie selbst den Schaden der
Streitsucht zur Genüge am eigenen Leibe
erkannt haben, und ihn daher den Jungen
ersparen möchten, während sie selbst nicht
mehr davon lassen können. Vielleicht auch
daher, daß sie finden, das Streiten sei ein
Vorrecht der Alten. Vielleicht auch aus
bloßem Egoismus, weil das Zanken der
Jungen sie stört. Item, sei dem wie ihm
wolle, Tatsache ist, daß die Friedfertigkeit
den Kindern als eine Tugend gepredigt und
unter Umständen mit Gewalt aufgezwungen
wird.

». N.
Es besteht für einen Jugenderzieher kein

Zweifel, daß das so richtig ist. Nicht richtig
aber ist die landläufige Art der Behandlung
der Kinderstreitigkeiten. Schon die Ein-
schätzung der verschiedenen Arten und Ab-
arten von Händeln — und deren gibt es
fast so viele als Pflanzenarten auf der
Erde — ist grundfalsch. Hiefür nur einige
Beispiele aus dem Schulleben.

Zwei Knaben haben sich einmal so recht
nach allen Regeln der Kunst verbost, oder
zwei Mädchen sich nach noch kunstvolleren
Regeln gegenseitig „ausgesprochen"' Das
hat in beiden Fällen einen gewaltigen Lärm
abgesetzt. Es ist zehn gegen eins zu wetten,
daß ein nahe dabei oder well davon ent-
fernt stehender Lehrer sich, vielleicht mit
gewaltigem Aplomb, einmischen wird. Und
das ist wohl recht und gut. Aber es ist
auch zehn gegen eins zu wetten, daß der
gleiche Lehrer in einem andern, tausendmal
wichtigeren Falle keinen Finger rühren
wird.

Dieser ganz wichtige Fall ist, und be-
sonders an Mädchenschulen, durchaus keine
Seltenheit. Jeder, der schon an Mädchen-
schulen unterrichtet hat, weiß welche einer
bessern Sache würdige Ausdauer manche
Mädchen im Händel entwickeln können. Und
diese Ausdauer, die ja sonst eine sehr lo-
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